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Sicherheitspolitik

lung der Armee WEA) nicht ein
grundlegendes Umdenken bringt,
wird die Forderung, dass die
Milizarmee von Milizkadern geführt
werde müsse, zu einer lächerlichen
Floskel. Was ist zu tun? Für die
Berufskader ist ein Beförderungsmodus

innerhalb der Ausbildungsdienste

und Kaderschulen zu schaffen.

Die Führung der Truppenkörper

muss der Miliz vorbehalten

bleiben. Für die WEA besteht
die grosse Chance,der Miliz wieder
jenen Stellenwert zu geben, den
sie verdient. Wenn dies nicht

geschieht, nützen die schönsten Beteuerungen

nichts und die Miliz wird sich zunehmend

als «entrechtetes Gebilde» abmelden.

Die Tage der Milizarmee sind dann

Milizformationen sollen von Milizoffizieren
geführt werden. Bild: Kdo Aufkl Bat 5

gezählt. Wollen wir das? ¦

Vereinbarkeit bestimmter
Elemente des Projekts mit dem
Milizprinzip:

1. Professionalisierte Bereitschafts¬

truppensind mitder Verfassung

vereinbar, wenn die Einsätze,
für die sie bestimmt sind, einen
hohen Professionalisierungsgrad

erfordern.
2. Lehrformationen, die der

Ausbildung vonMilitärdienstpflichtigen,

der Erprobung neuen
Materials und neuer Waffensysteme
oder der Vorbereitung auf
bestimmte Einsätze dienen, sind
mit der Verfassung vereinbar.

3. Berufskader, die nicht nur mit der
Ausbildung, sondern auchmit der Führung
bestimmter Formationen betraut werden,

sind mit der Verfassung nur
vereinbar, wenndie Formationen als Ganzes

professionalisiert werden dürfen
oder wenn bestimmte Führungsaufgaben

nur durch Professionelle wirksam
erfüllt werden können.

4. Die Erfüllung der Militärdienstpflicht
am Stück ist mit der Verfassung
vereinbar, wenn sie nur für einen Teil der
Dienstpflichtigen vorgesehen wird.

5. Zeitsoldaten, die ohneAnrechnung an

die Dienstpflicht gegen Entlohnung
angestellt werden, sind zulässig für
Instruktionsaufgaben sowie für
Funktionen, welche die Möglichkeiten von
Milizsoldaten übersteigen.

Vor allem die Aussagen unter Ziffer 3
müssten kritisch gewertet werden. Manch
ein geeigneter Milizoffizier muss auf ein
Kommando zu Gunsten eines Berufsoffiziers

verzichten, obwohl er diese Führungsaufgabe

ebenso guterfüllen könnte wie ein
Professioneller. Wenn dieWeiterentwick-
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